Einwohnergemeinde Konolfingen
Benützungsbewilligung

Das Gesuch ist mindestens 30 Tage vor der Veranstaltung bei der Gemeindeverwaltung Konolfingen zuhanden der zuständigen Verwaltungsstelle einzureichen.

Rechtsgrundlage: Benützungsreglement für Schul-, Sport- und andere öffentliche Anlagen vom 15.10.1997.

Gesuchsteller:


Verantwortliche Person 1)


inkl. Adresse und Tel.):


Art des Anlasses:

Anzahl Teilnehmer:


Abgabe von Esswaren und Getränken nur an Teilnehmer

und deren Angehörige (nicht bewilligungspflichtig gem. GGG)
( Ja
( Nein

Wird eine öffentliche Festwirtschaft geführt 2)
( Ja
( Nein

Anlagen:


Benützungstermin:

Benützungszeit (von - bis):


Ort, Datum ............................................
Der Gesuchsteller: ..............................................

Hinweise

-
Der Aufwand des Hauswarts zur Mithilfe oder Aufsicht und für die Instruktion wird dem Benützer mit Fr. 25.-- je Stunde belastet.

-
Allfällige Beschädigungen an Anlagen, Einrichtungen und Gerätschaften werden z. L. des Bewilligungsnehmers durch die Gemeinde behoben.

-
Die verantwortliche Person führt während der ganzen Dauer des Anlasses die Aufsicht. Sie hat dem Hauswart Beschädigungen sowie Materialverluste zu melden. Sie hat sich vor Beginn beim Hauswart persönlich zu melden zwecks Entgegennahme der nötigen Instruktionen. 1)
-
Wenn eine öffentliche Festwirtschaft geführt wird, ist eine entsprechende gastwirtschaftliche Bewilligung einzuholen (Einzelbewilligung Fest gem. Art. 7 Abs. 1 GGG). 2)
=================================================================================

Entscheid der Bewilligungsinstanz

( Das Gesuch wird bewilligt. 

( Das Gesuch wird gemäss beiliegender Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung abgelehnt.

Gebühr: 
( Gebührenfrei

Zahlung: Der Betrag ist vor Veranstaltungsbeginn mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen.

Ort, Datum 
Bewilligungsinstanz:
SCHULSEKRETARIAT



KONOLFINGEN

Beilage: Anhang 2 des Benützungsreglementes für Schul-, Sport- und andere öffentliche Anlagen

Kopie: Hauswart 

